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3  Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 6 APO-SI, der Rahmenvorgaben für den Schul-
sport sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Sport Realschule hat die Fachkonferenz Sport 
im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept folgende Grundsätze 
und Formen zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. 

Die Leistungsbewertung erfolgt in einem kontinuierlichen Prozess und bezieht sich auf 
alle Kompetenzbereiche und die jeweils ausgewiesenen Zielsetzungen eines Unter-
richtsvorhabens.  

Die Leistungsbewertung ist einem pädagogischen Leistungsverständnis verpflichtet 
und berücksichtigt das individuelle Leistungsvermögen sowie den individuellen Lern-
fortschritt angemessen. Die Leistungsbewertung zielt darauf ab, Schülerinnen und 
Schülern individuelle Rückmeldungen über ihren Leistungsstand zu ermöglichen und 
sie vor dem Hintergrund ihres Leistungsvermögens individuell zu fördern und zu stär-
ken.  

Die Leistungsbewertung erfolgt in prozessbezogenen, unterrichtsbegleitenden und 
produktbezogenen, punktuellen Lernerfolgsüberprüfungen. Sie berücksichtigt sportbe-
zogene Verhaltensdimensionen und erfolgt in einem transparenten Verfahren an dem 
Schülerinnen und Schüler (alters-) angemessen beteiligt werden. 

Prozessbezogene, unterrichtsbegleitende Lernerfolgsüberprüfungen erwachsen aus 
dem konkreten Unterrichtsgeschehen auf der Grundlage zuvor festgelegter, der Lern-
gruppe bekannter Kriterien. Sie stellen in besonderer Weise ein geeignetes Instrument 
zur individuellen Rückmeldung für das Erreichen von Lernzielen im Unterricht dar. 
Deshalb ist eine möglichst zeitnahe Rückmeldung zur erbrachten Leistung erforder-
lich. Darüber hinaus ermöglichen prozessbezogene Lernerfolgsüberprüfungen in Form 
von Langzeitbeobachtungen, Lernleistungen in ihrer Stetigkeit einzuschätzen und 
durch deren langfristige Begleitung und Unterstützung kontinuierlich zu entwickeln. 
Das gilt vor allem für den Bereich von Verhaltensdispositionen im Sport, die sich in 
partnerschaftlichem fairem, kooperativen sowie tolerantem Verhalten zeigen. Die un-
terrichtsbegleitenden, prozessbezogenen Lernerfolgsüberprüfungen beziehen sich auf 
folgende Formen: 

· Fachbezogene soziale Verhaltensweisen wie Hilfsbereitschaft, Rücksichtnah-
me, Kooperationsbereitschaft, Fairness, Konfliktfähigkeit, 

· Beiträge zur Unterrichtsgestaltung wie z.B. selbstständiges Planen und Gestal-
ten von Auf- und Abwärmprozessen, Mitgestaltung von Unterrichtsprozessen, 
Helfen und Sichern, Geräteaufbau und -abbau, Schiedsrichter und Kampfrichte-
raufgaben, 

· Beiträge zum Unterricht wie z.B. Lösung von Aufgaben in Einzel-, Partner- und 
Gruppenarbeit, Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Präsentationen. 

Produktbezogene, punktuelle Lernerfolgsüberprüfungen setzen voraus, dass die 
Schülerinnen und Schüler mit den an sie gestellten Anforderungen aus dem Unterricht 
vertraut sind und dass hinreichend Gelegenheit zum Üben und Festigen des Erlernten 
im Unterricht bestand. Die Fachschaft Sport verständigt sich darüber, dass dies im 
Klassenbuch sorgfältig dokumentiert wird. Die punktuellen Lernerfolgsüberprüfungen 
(allein und/oder in der Gruppe) beziehen sich auf folgende Formen: 
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· Bewegungshandeln: Demonstration technisch koordinativer Fertigkeiten, 
psycho-physischer, taktisch kognitiver und ästhetisch-gestalterischer Fähigkei-
ten, 

· Fitness- und Ausdauerleistungstests im Sinne der Kompetenzerwartungen, 

· Wettkämpfe wie z.B. leichtathletische Mehrkämpfe, Turniere, Sport- und Spiel-
feste, 

· schriftliche Beiträge zum Unterricht wie z.B. Stundenprotokolle, 

· Beiträge zum Unterricht wie z.B. Lösung von Aufgaben in Einzel-, Partner- und 
Gruppenarbeit, Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Präsentationen. 

Die Leistungsbewertung berücksichtigt Leistungen sportbezogenen personalen und 
sozialen Verhaltens, die im Unterricht erarbeitet und eingeübt werden können. Fol-
gende Beurteilungsaspekte werden angemessen berücksichtigt: 

· Mitgestaltung und Organisation von Rahmenbedingungen 

(z.B.: Organisation von Klassenturnieren, Geräteaufbauten, Vereinbarung von 
Regeln, uvm.) 

· Anstrengungsbereitschaft 

(Engagement und Motivation) 

· Selbstständigkeit 

(eigenständiges Mobilisieren/Aufwärmen, angemessene Sportkleidung) 

· Fairness, Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit  

(sich an vereinbarte Regeln halten, konstruktiv im Team zu agieren) 

 

Die Fachkonferenz legt für die im Rahmen der Obligatorik festgelegten Unterrichtsvor-
haben die Schwerpunkte der Bewertung fest (vgl. Unterrichtsvorhaben (siehe Stoffver-
teilungsplan)). Die Leistungsanforderungen werden von der Sportlehrkraft lerngrup-
penbezogen konkretisiert. 

Außerunterrichtliche Leistungen im Schulsport - wie z. B. leistungssportliches Enga-
gement u.a. während der Unterrichtsgänge in den Jahrgangsstufen 8 bis 10, die Teil-
nahme an Schulsportwettkämpfen (hier Stadtmeisterschaften), Schiedsrichtertätigkei-
ten bei Weihnachtsturnieren und den EBS-Cups - werden verbindlich zur Leistungs-
beurteilung mit heran gezogen. 


